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Nicht-tarifäre Barrieren,
transatlantischer Freihandel
und die Welthandels-
ordnung

Wieder einmal ist eine Initiative zur Besei-
tigung von Handels- und Investitionsbar-
rieren zwischen den USA und der EU auf
der politischen Tagesordnung. Diesmal
scheinen die Erfolgsaussichten besser als
in der Vergangenheit. Erstens: Das Wachs-
tum in beiden Regionen ist schwach, aber
die geld- und fiskalpolitischen Möglichkei-
ten sind weitgehend erschöpft. Damit tre-
ten Strukturreformen, von denen man sich
Wachstumsimpulse verspricht, in das
Blickfeld. Zweitens: Beide Regionen ha-
ben in den letzten 20 Jahren deutlich An-
teile am Weltmarkt verloren. Eine Libera-
lisierung der bilateralen Handelsbeziehun-
gen könnte ihre Wettbewerbsfähigkeit ge-
genüber den aufstrebenden Schwellen-
ländern steigern. Und drittens: Obwohl
Ökonomen eine neue Runde weltumspan-
nender Handelsliberalisierung gegenüber
einem bilateralen Abkommen aus wohl-
fahrtstheoretischen Gründen ganz klar be-
vorzugen, ist ein Abschluss der seit 2001
verhandelten Doha-Runde keine realisti-
sche Alternative. 

Ob das Abkommen TAFTA (transatlantic
free trade agreement) oder TTIP (trans-
atlantic trade and investment partnership)
heißt, mag man den Kommunikationsex-
perten und Spin Doctors überlassen. Je-
denfalls, das zeigt die jüngst veröffentlich-
te ifo-Studie (Felbermayr et al. 2013) sehr
deutlich, muss jedes Abkommen, das
Wachstums- und Beschäftigungswirkung
haben soll, weit mehr tun, als bloß die
schon im Durchschnitt recht niedrigen Zöl-
le zu eliminieren. 

Nicht-tarifäre Barrieren wirken
anders als Zölle

Vielmehr müssen die sogenannten nicht-
tarifären Handelsbarrieren entschärft wer-
den. Darunter versteht man eine Vielzahl
von sehr unterschiedlichen Hürden: die
Notwendigkeit, Produkte separat für bei-
de Märkte zulassen zu müssen, und zwar
häufig unter Zugrundelegung unterschied-
licher Zulassungsbedingungen und -pro-
zeduren; unterschiedliche Standards der
Umwelt-, Gesundheits-, oder Konsumen-
tenschutzpolitik; unterschiedliche Indus-
trienormen, Verpackungsvorschriften und
Informationspflichten; Regulierung des
Zugangs zu öffentlichen Beschaffungs-
vorgängen oder wirtschaftspolitischen
Förderprogrammen, wie zum Beispiel der
staatlichen Exportkreditversicherung usw.
Diese Liste lässt sich beinahe beliebig fort-
setzen und mit Beispielen belegen. Sie
zeigt aber: Es geht bei den nicht-tarifä-
ren Barrieren um bürokratische Vorschrif-
ten, die mehrheitlich nicht zur Diskriminie-
rung ausländischer Anbieter, sondern zum
Schutz der Verbraucher, der Umwelt, oder
der nationalen Sicherheit erlassen wur-
den. Ihre Verringerung setzt reale Res-
sourcen frei, die für nutzenstiftende Akti-
vitäten verwendet werden können. Dar -
aus resultieren direkte Wohlstandsgewin-
ne für die betroffenen Volkswirtschaften.
Das gilt unabhängig davon, wie die nicht-
tarifären Barrieren letztendlich gesenkt
werden: durch die gegenseitige Anerken-
nung von unterschiedlichen Standards,
durch eine Harmonisierung, oder durch
die Eliminierung von Maßnahmen, die ei-
nen reinen diskriminierenden Charakter
haben.

Im Vergleich dazu bedeutet Zollabbau
hauptsächlich, dass der Transfer von Ein-
kommen von den Konsumenten zum
Staat rückabgewickelt wird. Zwar verur-
sachen Zölle neben diesem Verteilungs-
effekt auch einen Wohlfahrtsverlust; die-
ser ist aber sehr niedrig, wenn die Zölle
so niedrig sind, wie dies zwischen den
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USA und der EU der Fall ist (der durchschnittliche Import-
zoll liegt bei knapp unter 3%). 

Wenn die klassische Position der Außenhandelslehre zu bi-
lateralen Abkommen bisher eher skeptisch war, dann hat
das im Wesentlichen damit zu tun, dass die präferentielle
Absenkung von Zöllen zwischen nur zwei (oder wenigen)
Ländern sowohl im Aggregat als auch in den einzelnen Ver-
tragspartnern zu negativen Wohlfahrtseffekten führen kann.
Güter, die bisher aus Drittländern importiert wurden, könn-
ten nach dem Abkommen durch zollbefreite Güter aus dem
Vertragspartnerland ersetzt werden (Handelsschaffung). Im
schlimmsten Fall kann die Liberalisierung bedeuten, dass
die Importpreise überhaupt nicht sinken, das Importland aber
auf seine Zolleinkommen verzichten muss, weil ja nun zoll-
frei aus dem Partnerland importiert wird. Es hätte sich mit-
hin verschlechtert. Auch der ehemalige Handelspartner ver-
schlechtert sich, weil sein Außenhandel zurückgeht (Han-
delsumlenkung). Sogar die Weltwohlfahrt kann geringer aus-
fallen, weil die präferentielle Liberalisierung die Verzerrung
der eigentlichen Struktur komparativer Vorteile verstärken
kann.

Diese klassische Analyse, die auf Viner (1950) zurückgeht
und in allen Außenhandelsvorlesungen gelehrt wird, stellt auf
Zölle ab. Nicht-tarifäre Barrieren kommen hierbei nicht vor.
Sie haben aber andere Wohlfahrtswirkungen als Zölle. Zum
Beispiel kann die Reduktion nicht-tarifärer Barrieren niemals
ein Land in einem bilateralen Abkommen schlechter stel-
len, weil keine Zolleinnahmen wegfallen können. Auch die
Weltwohlfahrt kann nicht sinken. Nicht-tarifäre Barrieren ha-
ben also eine deutlich andere Wirkung als Zölle.

Der Abbau von nicht-tarifären Barrieren nur innerhalb weni-
ger Länder kann allerdings durch Handelsumlenkungseffek-
te Drittländern Schaden zufügen: wenn sich beispielsweise
die Marktzutrittsbedingungen amerikanischer Unternehmen
in Europa verbessern, während die für Firmen aus Drittlän-
dern unverändert bleiben, dann verschlechtert sich deren
relative Wettbewerbsfähigkeit. Sie verlieren in Europa Markt-
anteile an die USA. Dies ist im Wesentlichen wie im Zollsze-
nario. Wenn die Reduktion nicht-tarifärer Barrieren durch
eine Harmonisierung von Standards erreicht wird, dann gibt
es einen weiteren Effekt, der bei Zollsenkung nicht auftritt:
sobald ein Unternehmen aus einem Drittland die Zulassung
in den USA oder der EU erhält, kann es auch in die jeweili-
ge andere Region ohne weitere nicht-tarifäre Hürden expor-
tieren, während weiterhin Zölle anfallen. Aber, und das ist
wesentlich, die Etablierung einheitlicher Standards hilft auch
den Exporteuren aus Drittländern, jedenfalls wenn sie so-
wohl in die USA als auch in die EU exportieren.

Gemeinsame transatlantische Standards und Normen kön-
nen sich auch weltweit durchsetzen; dies ist jedenfalls die
Hoffnung der Protagonisten eines weitreichenden US-EU-

Abkommens. Die Durchsetzung westlicher Standards und
Normen könnte zu einer Verbesserung der Produktstan-
dards weltweit beitragen und damit einen Beitrag zum Ver-
braucher- und Umweltschutz auch in Drittstaaten leisten.
Sie wäre für die USA und die EU aber auch mit handfesten
wirtschaftlichen Vorteilen verbunden, weil die Standard-
setzung auf die spezifischen Interessen der amerikanischen
oder europäischen Produzenten oder Verbraucher einge-
hen kann.

Nicht-tarifäre Barrieren sind wesentlich wichtiger
als Zollschranken

Die Quantifizierung nicht-tarifärer Barrieren ist nicht unum-
stritten. Aber alle einschlägigen Studien zum transatlanti-
schen Handel zeigen, dass die nicht-tarifären Barrieren deut-
lich wichtiger sind als die verbleibenden Importzölle. Eine
wichtige Frage ist nun, in welchem Ausmaß ein tiefes Ab-
kommen zwischen der EU und den USA in der Lage wäre,
diese Barrieren abzusenken. Oftmals werden hier Ad-hoc-
Szenarien unterstellt, wie zum Beispiel eine Absenkung
um 3%. Wir kritisieren diese Vorgangsweise, weil sie ers-
tens genaue Maße des Niveaus der nicht-tarifären Barrie-
ren benötigt und zweitens ein arbiträres Szenario anneh-
men muss.

Der Ansatz des ifo Instituts ist ein anderer (vgl. Felbermayr
et al. 2013): Wir verwenden real beobachtete Freihandels-
abkommen und fragen mit Hilfe geeigneter ökonometrischer
Verfahren (vgl. Egger et al. 2011), wie diese die Handelsströ-
me zwischen Ländern verändert haben. Wir finden, dass
umfassende Abkommen zu einer Zunahme des Handels um
durchschnittlich etwa 80% führen. Unter Verwendung von
Standardannahmen lässt sich diese Zahl annäherungswei-
se umrechnen in eine implizite Absenkung der variablen Han-
delskosten um etwa 20%.1 In der verwendeten Länderstich-
probe liegen die Importzölle im Durchschnitt zwischen 3 und
5%, so dass höchstens ein Viertel und maximal ein Siebtel
des Gesamteffektes auf Zolleliminierung zurückgeführt wer-
den kann.

Unsere Berechnungsmethode hat einen weiteren Vorteil: Sie
betrachtet alle nicht-tarifären handelsschaffenden Effekte ei-
nes Abkommen. Dies umfasst die oben genannten traditio-
nellen Barrieren, schließt aber auch noch weitere Effekte
mit ein: wenn durch das Abkommen Investitionen in die In-
frastruktur des bilateralen Handels induziert werden (z.B.
Ausbau von Schiffs- und Flugrouten, Investitionen in ein-
schlägiges Humankapitel, leichtere Etablierung von Aus-
landsniederlassungen, Aufbau von sozialem Kapital und so
weiter), dann sind diese Effekte ebenfalls abgebildet. 
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1 Wir unterstellen eine Handelselastizität von 5; dann muss die Absenkung
der variablen Handelskosten, die zur beobachteten Expansion des bilate-
ralen Handels geführt hat, 80%/(5–1) = 20% betragen haben.
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Niedrigere nicht-tarifäre Barrieren helfen dem
Mittelstand

Nicht-tarifäre Barrieren können in verschiedenen Formen
auftreten: Sie können die variablen Produktionskosten er-
höhen, zum Beispiel wenn teure Anpassungen für den Zu-
gang zum ausländischen Markt notwendig sind; sie kön-
nen einmalig bei der Produktentwicklung anfallen, ohne
dass zusätzliche variable Kosten anfallen; oder sie kön-
nen periodisch wiederkehrend zur Aufrechterhaltung des
Marktzuganges im Ausland anfallen. Die moderne empiri-
sche Forschung zeigt, dass fixe Marktzutrittskosten von
hoher Bedeutung sind; siehe die bahnbrechende For-
schung von Roberts und Tybout (1997). Eine Umfrage des
ifo Instituts unter deutschen Wirtschaftsvertretern belegt
ebenfalls, dass ein erheblicher Anteil der nicht-tarifären Bar-
rieren im Bereich fixer Kosten zu suchen ist (vgl. Felber-
mayr et al. 2013). 

Aus diesem Befund folgt, dass die Firmengröße eine große
Rolle dafür spielt, ob ein Unternehmen die fixen Marktzu-
trittskosten tragen kann oder nicht. Wenn der Auslandsab-
satz zu gering ist, rechnet sich der Markteintritt im Ausland
nicht. Ein Absinken der fixen Kosten macht den Marktein-
tritt profitabel. Großkonzerne und große Mittelständler erzie-
len schon heute Erlöse auf dem amerikanischen Markt. Durch
das Abkommen könnten kleinere mittelständische Unter-
nehmen erstmals in die USA exportieren und ihre Produkte
dort etablieren. Es sind also jene Unternehmen, die in be-
sonderem Ausmaß von der Deregulierung profitieren. Für
Großkonzerne sind niedrigere fixe Kosten angenehm, weil
sie die Gesamtkosten senken; das Exportverhalten der Groß-
unternehmen wird aber nicht beeinflusst.

Auch dieser Sachverhalt ist im Zollszenario etwas anders:
Das Wegfallen von Zöllen verringert die Konsumentenprei-
se im Absatzmarkt. Das hilft vor allem den größeren Unter-
nehmen, welche bereits in die USA exportieren. Wenn das
EU-USA-Abkommen die fixen Marktzutrittskosten absenkt,
dann fördert es damit vor allem mittelständische Unterneh-
men, die ihren Umsatz und ihre Beschäftigung steigern.

Warum das transatlantische Abkommen nicht das
Ende der WTO bedeutet

Die Welthandelsorganisation (WTO) und ihre Vorläuferorga-
nisation haben in bisher acht erfolgreichen Liberalisierungs-
runden den internationalen Handel maßgeblich von Barrie-
ren verschiedener Art befreit. Bisher ging es vor allem um
den Abbau tarifärer Maßnahmen wie Importzölle, Export-
subventionen, mengenmäßige Export- oder Importbeschrän-
kungen und dergleichen. Die Zölle sind dabei auf ein gegen-
wärtig historisch extrem niedriges Niveau gefallen. Der ge-
wichtete Durchschnittszoll beträgt im weltweiten Mittel et-

wa 3%.2 Mittlerweile geht es also auch in den multilateralen
Verhandlungen um nicht-tarifäre Barrieren. 

Die Verhandlung von Zollsenkungen ist im Vergleich zur Har-
monisierung von Normen und Standards, der Erarbeitung
und Durchsetzung gemeinsamer Regulierung oder der Öff-
nung öffentlicher Beschaffungsmärkte einfach. Dies zeigt
sich auch am europäischen Beispiel: Die Zollunion ist rela-
tiv zum Binnenmarkt ein deutlich weniger schwieriges The-
ma. Die Verhandlungen zur Doha-Runde sind unter ande-
rem bisher auch deshalb gescheitert, weil die relativ ein-
fach abzusenkenden verbleibenden Zollbarrieren geringe
Wohlfahrtsgewinne generieren; die Reduktion der hohen
nicht-tarifären Barrieren ist aber für die mittlerweile 159 WTO-
Mitglieder schwierig.

Nicht-tarifäre Barrieren dienen dem Schutze der Umwelt,
der Verbraucher, der Sicherheit: eine Harmonisierung und
die gegenseitige Anerkennung von Standards erfordert ein
hohes Maß an institutionellem Vertrauen. Nur dann sind ge-
genseitige Zugeständnisse möglich. Es ist vermutlich zu früh,
von den aufstrebenden Schwellenländern wie China oder
rasch wachsenden Entwicklungsländern wie Indien zu er-
warten, dass sie sich westliche Standards aneignen. Das
wäre vermutlich auch aus wohlfahrtstheoretischen Gründen
nicht ratsam, denn die angewandten Standards müssen den
wirtschaftlichen Gegebenheiten der Länder Rechnung tra-
gen. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die opti-
male Regulierung zwischen verschiedenen Ländern maß-
geblich unterscheidet. Einheitliche Standards wären wahr-
scheinlich für westliche Industriestaaten zu lax und gleich-
zeitig für Schwellen- und Entwicklungsländer zu streng.

Aus diesen Überlegungen resultiert: Die WTO hat ihre Schul-
digkeit weitgehend getan. Die tarifären Barrieren sind nied-
rig, und die Überwachung guten Verhaltens durch die WTO
funktioniert recht gut. Für eine Absenkung nicht-tarifärer Bar-
rieren, die über die in der Uruguay Runde bereits vereinbar-
ten Maßnahmen3 hinausgehen würde, ist die Weltgemein-
schaft zu unterschiedlich. Es ist sehr fraglich, ob Länder
wie China dies überhaupt wünschen. Die WTO bleibt aber
auch nach einer transatlantischen regulatorischen Konver-
genz ein wichtige Institution für den Welthandel: sie ist wei-
terhin als Polizist der Welthandelsordnung gefragt.

Wider eine Wirtschafts-NATO

Manche Kommentatoren haben im Zusammenhang mit dem
transatlantischen Freihandelsabkommen den Begriff Wirt-
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2 World Development Indicators 2013, Serie TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS,
letztes verfügbares Jahr. 49 als »least developed countries« klassifizierte
Länder haben zollfreien Zugang zu den westlichen Märkten.

3 Man erinnere sich: damals war die WTO noch um 36 Mitglieder kleiner;
China, Vietnam und Russland waren beispielsweise noch nicht in der WTO.
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schafts-NATO bemüht. Damit wird ein wirtschaftliches Ver-
teidigungsbündnis unterstellt, das die Bündnispartner vor
Aggression Dritter schützen soll. Erodierende Weltmarkt-
anteile und verminderte Wettbewerbsfähigkeit der EU und
der USA gegenüber den aufstrebenden Schwellenländern
stellen zwar einen Teil der Motivation für das Abkommen dar.
Und in der Tat würden diese in einem tiefen transatlantischen
Abkommen insofern diskriminiert, als sie nicht in den Ge-
nuss verbesserten Marktzuganges in die EU und die USA
gelangen. Das bedeutet aber keineswegs, dass das Han-
delsabkommen eine Wirtschafts-NATO begründen müsse.

Dabei sind allerdings folgende Punkte zu bedenken. Ers-
tens, die Zölle der Partner gegenüber den Schwellenländern
sind bereits niedrig. Daher ist der zollbedingte Handelsum-
lenkungseffekt ebenfalls gering. Zweitens, in welchem Aus-
maß das Abkommen diskriminierend wirkt, hängt unter an-
derem daran, welcher Wertschöpfungsanteil aus Drittlän-
dern bei der Zollbefreiung gestattet ist. Aus volkswirtschaft-
licher Sicht wäre ein möglichst hoher Anteil wünschenswert.
Drittens, ist die Harmonisierung und gegenseitige Anerken-
nung von Standards nicht-diskriminierend, sobald Drittlän-
der diese auch für sich anwenden. Die USA und die EU tä-
ten gut daran, die Definition und Zertifizierung von Standards
möglichst offen zu gestalten, wenigstens indem Drittländern
Informationsrechte eingeräumt werden. Es ist Aufgabe der
Öffentlichkeit, den Verhandlungsprozess zwischen EU und
USA kritisch zu beobachten und alle Vorschläge hinsicht-
lich ihrer Wirkung auf Drittländer zu prüfen. Es ist nicht im
langfristigen Interesse der EU und der USA als Wirtschafts-
hegemonie aufzutreten. Dies schon deshalb nicht, weil die
Partner Gefahr laufen würden, von der Dynamik immer wich-
tiger werdenden Drittstaaten ausgeschlossen zu werden.

Ein Anstoß zu mehr internationaler Kooperation

Das Abkommen zwischen der EU und den USA erhöht das
Interesse unter Drittländern, sich ebenfalls in bilateralen Ab-
kommen zusammenzuschließen. Dies ist durchaus kritisch
zu sehen: Größere Länder haben stärkere Anreize, mittels
Importzöllen Einkommenstransfers von ihren Handelspart-
nern zu erzwingen. Aber die WTO existiert gerade, um sol-
che Politiken zu verhindern. Sie war bisher in diesem Be-
reich auch erfolgreich; die transatlantischen Partner sollten
alles tun, dass es so bleibt.

Im Übrigen gibt es sehr gute spieltheoretische Argumente,
die zeigen, dass eine Welt, in der einige wenige große Frei-
handelszonen existieren, auch im multilateralen Bereich er-
folgreicher verhandeln kann, als wenn knapp zweihundert
Verhandlungspartner am Tisch sitzen. Die Reduktion der
Komplexität, das Vermindern von Trittbrettfahrerverhalten
und eine Professionalisierung der Verhandlungsführung
könnten den Abschluss erfolgreicher Verhandlungen fördern.

In der Geschichte haben Durchbrüche bei multilateralen Ver-
handlungen oftmals im Gefolge bilateraler Abkommen statt-
gefunden. So fand die Kennedy-Runde unter dem Eindruck
der erfolgreichen Etablierung der EG-Zollunion statt, und die
Uruguay-Runde folgte der Einrichtung des Europäischen
Binnenmarkts und der Nordamerikanischen Freihandels-
zone. Diese Abfolge ist keineswegs zufällig: regionale Han-
delsabkommen erhöhen die Vorteile, die Drittländer aus mul-
tilateraler Liberalisierung ziehen können. Sie steigern die
Kompromissbereitschaft. So ist es durchaus wahrschein-
lich, dass die transatlantischen Verhandlungen Bewegung
in die festgefahrene Doha-Runde bringen können. Die in-
tensiven Vorbereitungen zum nächsten WTO-Gipfel in Ba-
li im Dezember 2013 stimmen jedenfalls optimistisch.
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Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft: Chance und
Herausforderung in der internationalen
Handelspolitik

Am 13. Februar 2013 kündigten US-Präsident Obama, EU-
Ratspräsident van Rompuy und EU-Kommissionspräsident
Barroso an, Verhandlungen über eine transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft (THIP) aufzunehmen.
Grundlage sind die Empfehlungen, die eine EU-US-Arbeits-
gruppe nach über ein Jahr dauernden Beratungen vorge-
legt hat.

Bedeutende Wirtschaftspartner verhandeln

Schon aufgrund des wirtschaftlichen Gewichts der Partner
entsteht mit dieser Ankündigung global eine neue handels-
politische Situation. Denn auf die EU und die USA entfallen
zusammen:

– knapp 60% aller Bestände an ausländischen Direktinves-
titionen,

– knapp 50% der Weltproduktion, gerech-
net in US-Dollar,

– knapp 40% des Welt-BIP in Kaufkraftpa-
ritäten,

– fast 40% der industriellen Wertschöpfung
weltweit,

– 1/3 der weltweiten Patentanmeldungen,
– 1/3 des weltweiten Waren- und Dienst-

leistungshandels,
– etwa 16% der Wertschöpfung im Agrar-

sektor und
– und knapp 12% der Weltbevölkerung.

Die EU und die USA sind füreinander wirtschaftspolitisch be-
deutende Partner. 18% der Exporte aus den USA gingen
im Jahr 2011 in die EU. 16% der US-Einfuhren kamen aus
der EU. Die Direktinvestitionen (Ströme) aus der EU in die
USA machten 2011 fast 40% der gesamten ausländischen
Direktinvestitionen in den USA aus. Die US-Direktinvestitio-
nen (Ströme) in die EU beliefen sich auf über 50% der ge-
samten US-Direktinvestitionen im Ausland. US-Tochterun-
ternehmen beschäftigen in der EU etwa 4,2 Mill. Menschen
und erzielten zuletzt Umsätze von etwa 2,5 Billionen US-
Dollar, während EU-Unternehmen in den USA ca. 6,4 Mill.
Mitarbeiter aufweisen und Umsätze von etwa 3,5 Billionen
US-Dollar tätigen. 

Für Deutschland sind die USA als Absatzmarkt nach meh-
reren Jahren des relativen Rückgangs im Verlauf des Jah-
res 2012 wieder spürbar wichtiger geworden: Gegenüber
2011 erhöhten sich die Exporte um fast 18% (Anstieg der
deutschen Ausfuhr insgesamt: + 3,4%), womit die USA ei-
nen Anteil an den deutschen Exporten von fast 8% (2011:
7%) erreichten. Die USA wiesen damit 2012 beim Anstieg
der Exportanteile die mit Abstand größte positive Verände-
rung auf. Die deutschen Importe aus den USA legten 2012
im Jahresvergleich um 4,2% zu (Anstieg der deutschen Ein-
fuhr insgesamt 0,7%), womit der Anteil der Einfuhren aus
den USA an den gesamten deutschen Einfuhren auf 5,6%
stieg (2011: 5,4%). 

Eine Besonderheit im transatlantischen Handel ist, dass sich
die EU und die USA hinsichtlich der Kosten- und Produkti-
vitätsstruktur sehr ähnlich sind und der Handel somit nur
wenig von relativen Lohnstückkostenunterschieden be-
stimmt wird. Maßgeblich sind vielmehr intra-industrieller und
Intra-Firmenhandel, d.h. Handel innerhalb verbundener Fir-
men. So entfallen schätzungsweise über ¾ der deutschen
Exporte im Fahrzeugbau und im Chemiebereich auf den Int -
ra-Firmenhandel. 
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Gewählte Verhandlungsschwerpunkte 
konsequent

Mit Blick auf das Gewicht der beiden Verhandlungspartner
und die besonderen Strukturen der transatlantischen Wirt-
schaftsbeziehungen sind weder die hohe öffentliche Auf-
merksamkeit für das Vorhaben noch die Schwerpunkte im
Abschlussbericht der EU-US-Arbeitsgruppe selbst eine
Überraschung. 

So schlägt sie nicht nur den Abbau von Zöllen und eine
Verbesserung des Marktzugangs bei der öffentlichen Be-
schaffung vor, sondern legt auch einen besonderen Akzent
auf den Abbau und die bessere Kooperation bei technischen
Handelshemmnissen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf
dem Vorhaben, einen Satz übergeordneter Prinzipien für den
internationalen Handel zu etablieren, der Maßstäbe gegen-
über Drittstaaten und auf multilateraler Ebene setzt. Damit
soll eine transatlantische Partnerschaft auch als Taktgeber
in der internationalen Handelspolitik etabliert werden. 

Alle bisher bekannten Studien sehen das größte Wachs-
tumspotenzial für Handel und Investitionen im Abbau tech-
nischer Handelshemmnisse. Denn während die gewichte-
ten Durchschnittszölle im transatlantischen Handel je nach
Umfang der einbezogenen Sektoren etwa zwischen 3 und
5% liegen, werden die in Zolläquivalente umgerechneten
Handelskosten von technischen Handelshemmnissen in den
USA und der EU – je nach angewandten Umrechungsme-
thoden und differenziert nach Sektoren – in verschiedenen
Studien auf Werte zwischen 7% (Elektronik in die EU) und
weit über 100% (Wolle in die USA) geschätzt. Zudem sind
die in Zolläquivalente umgerechneten nicht-tarifären Han-
delshemmnisse zwischen den USA und der EU sehr un-
gleichmäßig verteilt. Das eröffnet ein hohes Potenzial für Ver-
einbarungen mit spürbaren Vorteilen und Kompensations-
spielräumen über Bereiche hinweg.

Als perspektivische Beispiele seien genannt:

– In der Automobilbranche sind besonders große Fortschrit-
te bei regulatorischer Zusammenarbeit möglich. Die lau-
fende Zusammenarbeit im Bereich der Elektromobilität
zeigt dabei exemplarisch die Chancen auf, die sich bei
einer gemeinsamen Standardsetzung für neue Produk-
te ergeben.

– Im Bereich der Elektronikindustrie ist der Ausbau der
wechselseitigen Anerkennung von Sicherheitsstandards
ein potenzieller Schwerpunkt.

– Gemeinsame Rahmenregeln für den Datenschutz sind
für den Auf- und Ausbau eines transatlantischen Markt-
platzes für die neuen Medien entscheidend. 

Insgesamt tragen die Empfehlungen des Arbeitsgruppen-
berichts dem besonderen Charakter eines transatlantischen

Abkommens damit sowohl mit Blick auf das Gewicht, das
beide Partner in der internationalen Handelspolitik haben,
als auch mit Blick auf die besondere Struktur der transat-
lantischen Wirtschaftsbeziehungen Rechnung. 

Diskriminierung von Drittstaaten oder 
Liberalisierungsschub?

Aufgrund der schieren Größe der beteiligten Wirtschaftsräu-
me hat ein transatlantisches Partnerschaftsabkommen ei-
ne hohe Relevanz für Wohlfahrt, Wachstum und Beschäfti-
gung. Dass intra-industrieller und Intra-Firmenhandel do-
minieren, schmälert die potenziellen Effekte nicht, im Ge-
genteil: Es spricht einiges dafür, dass die starken gegensei-
tigen Investitionen, die tiefgehenden unternehmerischen Ver-
flechtungen einschließlich ausgeprägter Wertschöpfungs-
ketten und eine vergleichsweise hohe kulturelle Nähe die
Senkung nicht-tarifärer, regulatorischer Marktzutrittsbarrie-
ren erleichtern könnten. Wenn eine Vertiefung bereits gut
etablierter Handels- und Investitionsbeziehungen im Mittel-
punkt steht, sinkt zugleich der Anreiz, Drittstaaten über ei-
ne absichtliche Handelsumlenkung zu diskriminieren. Nicht
zu unterschätzen ist auch das Wachstumspotenzial, das aus
einer besseren Durchsetzung gemeinsam von der EU und
den USA weiterentwickelter Prinzipien etwa im Bereich der
Wettbewerbs-, Arbeits- oder Umweltpolitik weltweit ent-
stehen könnte. 

An dieser Stelle kommen die Reaktionsmuster von Drittstaa-
ten ins Spiel: Die Gefahr besteht, dass parallel zu einer trans-
atlantischen Partnerschaft damit inkonsistente weitere re-
gionale Freihandelszonen entstehen. So könnten große
Schwellenländer versuchen, untereinander Abkommen zu
schließen, um transatlantisch vereinbarten Regeln etwas ent-
gegenzusetzen. Aus der Reaktion Dritter kann aber auch ein
positives Liberalisierungsszenario entstehen: Drittstaaten
könnten versuchen, nicht so sehr durch Drohgebärden (Bil-
dung eigener Blöcke), sondern vielmehr durch neue Vor-
schläge auf multilateraler Ebene oder den Beitrittswunsch
zur THIP eine eigene Liberalisierungsdynamik aufzubauen. 

Ein Liberalisierungsschub ist auch mit Blick auf neue The-
men möglich. Im Zuge neuer, international verbundener Pro-
duktionsketten ist ein Netz von Handels-, Investitions- und
Dienstleistungsbeziehungen entstanden, das die Nachfra-
ge insbesondere von Großunternehmen bezüglich der Art
von Handelsliberalisierung verändert hat. Statt Marktzugang
und in erster Linie niedrigerer Zölle werden vermehrt eine
tiefere Integration in den Bereichen Wettbewerbspolitik, Ka-
pitalverkehr, Urheberrecht oder auch Datenschutz verlangt.
Ein transatlantisches Abkommen könnte der infolge dieser
globalen Produktionsketten neu entstandene Nachfrage
nach Liberalisierung von Bereichen außerhalb der »klassi-
schen« WTO-Themen, z.B. im Bereich der Wettbewerbs-
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politik, der Urheberrechte oder von Standards, Rechnung
tragen.

Eine Gefahr für das multilaterale Regelwerk?

Nach Art. XXIV GATT sind bilaterale und regionale Abkom-
men mit dem Ziel der multilateralen Handelsliberalisierung
grundsätzlich vereinbar. Der Artikel sieht Notifizierungspflich-
ten und Überprüfungen vor. Wichtigste Voraussetzungen für
die Kompatibilität von Freihandelszonen mit dem WTO-Recht
sind:

– Handelshemmnisse und Zölle sollten für annähernd den
gesamten Handel innerhalb einer angemessenen Über-
gangsfrist beseitigt werden.

– Zölle und Handelsvorschriften sollen gegenüber Drittpar-
teien in ihrer Gesamtheit nicht belastender sein als vor
Bildung der Freihandelszone.

Damit wären Ansätze, bestimmte sensible Bereiche (z.B.
Agrarwirtschaft, audiovisuelle Dienstleistungen) von vornher -
ein von den Gesprächen auszunehmen, WTO-rechtlich pro-
blematisch. 

Für den Dienstleistungsbereich hält das Regelwerk der WTO
im General Agreement on Trade in Services (GATS) im Prin-
zip vergleichbare Anforderungen bereit, die aber aufgrund
der sehr viel schwierigeren Datenlage beim Dienstleistungs-
handel in der konkreten Messung auf höhere Hürden sto-
ßen und insoweit größere Spielräume auch bei den trans-
atlantischen Verhandlungen eröffnen könnten. 

Der Ansatz des WTO-Regelwerks, ein Spannungsverhältnis
zwischen regionalen Abkommen und multilateralem Ansatz
anzunehmen und dieses nicht durch kategorische Aus-
schlüsse aufzulösen, sondern mit Hilfe von durchaus flexi-
bel handhabbaren und interpretationsfähigen Mechanismen
auszugleichen, erscheint vor dem Hintergrund einer unein-
heitlichen empirischen Evidenz im Hinblick auf handelsver-
zerrende und handelsfördernde Wirkungen von regionalen
Abkommen angemessen. Solche Abkommen können zu-
dem durchaus in den multilateralen Rahmen eingefügt wer-
den. So können Regulierungsabsprachen in der Art ausge-
staltet werden, dass sie auch für Drittstaaten anwendbar
sind. Nicht-Diskriminierungsklauseln mit Bezug auf Drittstaa-
ten sind möglich, unter Umständen politisch klug und im
Interesse einer multilateralen Liberalisierung wünschenswert. 

Es ist erklärtes Ziel der EU und der USA, die Zölle für sämt-
liche Waren mit Ausnahme einer geringen Zahl sensibler Pro-
dukte abzubauen. Vollständiger Zollabbau wird für weit über
90% des bilateralen Handels angestrebt, so dass ein forma-
ler Verstoß gegen WTO-Bestimmungen zurzeit nicht erkenn-
bar ist. Die EU und die USA verabschieden sich mit dem

Vorhaben einer transatlantischen Partnerschaft also nicht
a priori vom multilateralen Handelssystem. 

Schwierige Verhandlungen zwischen miteinander
vertrauten Partnern

Will man Chancen und Gefahren einer transatlantischen Part-
nerschaft einschätzen, ist ein Blick auf die bisherigen Er-
fahrungen hilfreich. 

So dürften transatlantische Verhandlungen im Agrarbereich,
im Finanzmarkt oder auch im Datenschutzbereich – ganz
gleichgültig unter welcher Überschrift – gleichermaßen
schwierig sein, unabhängig davon, dass die Impulse für Han-
del, Wachstum und Beschäftigung bei diesen drei Bereichen
sehr unterschiedlich ausfallen würden. Die unterschiedli-
che Wahrnehmung und der unterschiedliche Umgang mit
Chancen und Bedrohungen im Bereich der IT-Industrie auf
beiden Seiten des Atlantiks dürften zu erheblichen Hürden
führen. Zulassung, Meldepflichten, Grenzwerte und Umwelt-
auflagen sind bei Chemikalien auf beiden Seiten des Atlan-
tiks sehr unterschiedlich geregelt. Die Autoindustrie ist ein
Beispiel für in Jahrzehnten gewachsene unterschiedliche Si-
cherheitsvorschriften etwa bei Blinkern und Nebelschluss-
leuchten, für die es über Jahrzehnte schon Rufe nach stär-
kerer Harmonisierung gibt. Erhebliche Unterschiede der ins -
titutionellen Ausgestaltung im Regulierungssektor zwischen
Europa und den USA und eine unterschiedliche Philoso-
phie im Hinblick auf eine globale Dimension in der Normungs-
politik sind Verständigungsbarrieren, die schon vor dem Be-
ginn von Gesprächen über konkrete Themen stehen. Hin-
gegen dürften die Verhandlungen etwa zu Umwelt- und Ar-
beitsstandards, zur Mobilität von Personen oder auch zu
den Industriegüterzöllen vergleichsweise weniger kompli-
ziert sein.

Lehrreich ist schließlich ein Blick auf schon länger laufende
Verhandlungen der EU bzw. USA mit anderen Partnern. 

So gilt das Konzept der transpazifischen Partnerschaft vie-
len amerikanischen Handlungspolitikern als Blaupause für
»moderne« Handelsabkommen und dürfte insoweit auch als
»Steinbruch« für amerikanische Vorschläge für die Transat-
lantik-Agenda dienen. Interessant ist z.B. die Konzipierung
des TPP als »offene« Partnerschaft, die stets für neue inte-
ressierte Länder offen ist, soweit diese bereit sind, die bis
dahin erzielten Verhandlungsergebnisse zu akzeptieren. Es
sind Vorschläge zu erwarten, diesen Ansatz auch für eine
THIP zugrunde zu legen. Ferner votieren die USA im Rah-
men der TPP für strenge Ursprungsregeln, denen zufolge
die gesamten Verarbeitungsschritte eines Produkts inner-
halb der von einem Abkommen erfassten Länder stattfin-
den müssen, während andere TPP-Partner mit Blick auf Vor-
produkte hier großzügiger vorgehen wollen. Bei geistigen Ei-
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gentumsrechten drängen die USA auf Regeln, die deutlich
über die unter dem Dach des WTO-Regelwerks vereinbar-
ten Abmachungen (TRIPS) hinausgehen. Bei der institutio-
nellen Ausgestaltung der Regulierung schlagen die USA ei-
ne Zentralbehörde nach dem Vorbild ihrer eigenen Admi-
nistration vor, die eine regulatorische Kohärenz innerhalb des
jeweiligen Staates sicherstellen soll. 

Schließlich werden Verhandlungsstrategien und Sequenzen
ein ganz wesentlicher Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktor sein.
Weder ein Start mit emotional hochgradig konfliktbehafte-
ten Themen (»Chlor-Hühnchen«, genbehandelte Nahrungs-
mittel) noch eine Verschiebung aller Konfliktthemen auf ein
»Endspiel« kurz vor einem politisch festgelegten Verhand-
lungsabschluss – wie bei den EU-Kanada-Verhandlungen
praktiziert – erscheinen Erfolg versprechend. Auf das Ergeb-
nis der Verhandlungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten
und der Kommission über den Kommissionsentwurf für ein
Mandat darf man deshalb gespannt sein. 
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TAFTA: Der endgültige Abschied von der
Doha-Runde

Im November 2001 wurde der Startschuss für Verhandlun-
gen über eine multilaterale Liberalisierung des Welthandels
im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO (Doha-Run-
de) gegeben. Eingedenk der Kritik, die die Vorgängerrun-
de, die Uruguay-Runde, von vielen Entwicklungsländern we-
gen zu geringer Berücksichtigung ihrer Handelsinteressen
hatte einstecken müssen, nannte man diese Runde auch
»Entwicklungsrunde«. Die damalige Kritik war berechtigt,
hatten doch die USA und die EU im sogenannten Blair-Hou-
se-Abkommen von 1992 zwar die Uruguay-Runde gerettet,
um nicht zu sagen durchgeboxt, doch dieses Abkommen
entsprach eben inhaltlich in erster Linie den Handelsinte-
ressen der beiden Partner. Die Entwicklungs- und Schwel-
lenländer ließen sich damals überzeugen, dass eine multi-
laterale Runde vom Typ »Blair House« besser für sie sei als
das Scheitern der Runde, Mitte 2007, in den Potsdamer Ver-
handlungen zwischen den USA, der EU sowie Brasilien und
Indien als Vertreter der Schwellen- und Entwicklungslän-
der, war eine Einigung in Sicht, scheiterte aber an einer »Soll-
bruchstelle«: den Forderungen der USA nach einer weitge-
henden Öffnung des indischen Agrarmarktes. Damit platz-
ten die Verhandlungen, und die Entwicklungsländer ließen
unmissverständlich erkennen, dass mit ihnen ein Remake
des Blair-House-Abkommens für einen Abschluss der Do-
ha-Runde nicht zu machen sei. 

Genau dies aber haben die USA und EU jetzt offensichtlich
vor. Ohne die Doha-Runde offiziell für gescheitert zu erklä-
ren, wollen sie ihre Verhandlungsressourcen künftig auf die
Aushandlung eines transatlantischen Freihandelsabkom-
mens, gemeinhin TAFTA genannt, konzentrieren, das Dritt-
ländern für deren Beitritt offen stehen soll. Letzteres wäre eh
geboten, müsste doch eine TAFTA kompatibel mit der von
den USA wesentlich geprägten Nordamerikanischen Frei-
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handelszone NAFTA sein, deren andere Mitglieder (Mexiko,
Kanada) bereits entweder ein Freihandelsabkommen mit der
EU haben (Mexiko) oder eines verhandeln (Kanada). TAFTA
würde damit den Weg in eine »Post-Doha«-Welt mit weni-
ger, weil obsolet gewordenen bilateralen Abkommen einlei-
ten. In dieser Welt gäbe es für große multilaterale Liberali-
sierungsrunden keine Zukunft, weil die Gegensätze zwischen
Industrie- und Schwellen- bzw. Entwicklungsländern und
auch zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern un-
überbrückbar sind. Man kann das so sehen.1 Nur sollte die
Politik dies auch klar sagen und die Konsequenzen für die
Einhaltung der WTO-Regeln benennen (z.B. die, dass Frei-
handelszonen nur als Ausnahmen unter klaren Nebenbedin-
gungen gestattet sind). 

Es ist nicht zu bestreiten, dass ein Freihandelsabkommen
(FTA) zwischen zwei Handelsgiganten wie die USA und die
EU quantitativ und qualitativ in andere Dimensionen vorstößt
als jedes andere FTA zuvor. Gleichwohl sind die Effekte be-
züglich Wohlfahrt, Bruttoinlandsprodukt und Handel, be-
schränkt auf den Güterhandel mit seinen bereits niedrigen
Zöllen, relativ bescheiden. Der jüngsten ifo-Studie (Felber-
mayr et al. 2013) zufolge2 bewegen sich die Wohlfahrtsge-
winne unterhalb der 1%-Schwelle. Deutlich größere Effek-
te schätzt die Studie, wenn nicht-tarifäre Hemmnisse ab-
gebaut, der Gesamthandel liberalisiert und eine langfristige
Sicht eingenommen wird, in der die dynamischen Effekte
über die Produktivitätseffekte voll zum Tragen kommen. Es
ist auch nicht weiter verwunderlich, dass in dieser Sicht der
Handel untereinander deutlich zunehmen würde, auch aber
nicht primär durch Handelsumlenkung. Es ist auch offen-
sichtlich, dass die ifo-Studie und ihre Methodik, wäre sie
auf alle Handelspartner ausgedehnt worden und hätte sie
also die Effekte einer multilateralen Liberalisierung geschätzt,
zu noch höheren Wohlfahrtsgewinnen gekommen wäre, da
die negativen Diskriminierungseffekte entfallen wären. Nicht
ausblenden sollte man aber, dass es keine empirische Evi-
denz in der jüngsten Zeit gibt, dass die zahlreichen bilate-
ralen Abkommen die Doha-Runde einem Abschluss näher
gebracht haben. Das war noch zu Zeiten der Kennedy- und
Dillon-Runden, die parallel zur Liberalisierung des Intra-EWG-
Industriegüterhandels abliefen, anders. 

Es ist nicht zu verkennen, dass die historischen Streitpunk-
te zwischen den Partnern auch während der TAFTA-Ver-
handlungen zunächst bestehen blieben. Sie liegen zunächst
im Agrarhandel, wo die tarifären und nicht-tarifären Hemm-
nisse noch deutlich höher sind und Widerstand in einigen

EU-Ländern gegen Liberalisierung generieren werden. Sie
liegen des Weiteren in den unterschiedlichen technischen
Standards und Gesundheitsstandards, bei denen die EU
aus Konsumentenschutzgründen das Vorsichtsprinzip (»pre-
cautionary principle«) walten lässt, während die USA weni-
ger risikoscheu sind und im Zweifel dem Handel vor weit-
gehenden Konsumentenschutz Vorrang gibt (siehe den jah-
relangen Streit zwischen den USA und der EU innerhalb
der WTO um hormonbehandeltes Fleisch oder genetisch
veränderte Organismen (GMO)). Sie liegen in der Frage der
Exportbeihilfen (siehe den jahrzehntelangen Streit um die
Airbus-Boeing-Hilfen), und sie liegen auch im Dienstleis-
tungsbereich, wo sich beispielsweise Frankreich dagegen
wehrt, dass die amerikanische Filmindustrie ihre Unterhal-
tungsserien unbeschränkt auf französischen Fernsehkanä-
len anbieten kann. Es gibt aber auch noch sehr viel weitge-
hendere Unterschiede, z.B. in Finanzdienstleistungen oder
auch in Fragen der Wettbewerbspolitik. 

Man kann alle diese strittigen Punkte ausklammern (da-
nach sieht es aus), und heraus käme eine »TAFTA Light
Light«. Man kann sicher auch so handeln wie viele FTAs zu-
vor, nämlich schlicht die Vorschrift des Art. 24 GATT igno-
rieren, demzufolge eine FTA faktisch den Gesamthandel um-
fassen sollte und nicht allein den Güterhandel. Nichts steht
im Art. 24 davon, dass der Agrarhandel sui generis zu be-
handeln sei. Die Ignorierung dieser Vorschrift ist eine der gra-
vierendsten ungeahndeten Verletzungen der WTO-Dis zi-
plin in den letzten Jahrzehnten gewesen und wäre vielleicht
noch für quantitativ unbedeutende FTA zwischen Entwick-
lungsländern hinzunehmen. Wenn sich aber auch TAFTA
diese Verletzung leisten würde, würde das Meistbegüns -
tigungsgebot in der WTO (der Eckpfeiler der multilateralen
Handelsordnung) zusammen mit der Doha-Runde end -
gültig zu Grabe getragen. Die Welthandelsorganisation wä-
re de facto ihrer Existenzberechtigung beraubt. Die These,
TAFTA sei so etwas wie »offener Regionalismus«, so dass
jeder zu den TAFTA-Bedingungen beitreten könnte, ist blau-
äugig. Sie ist schon in der Ostasiatischen Wirtschaftskoope-
ration APEC, wo sie zuerst von Australien vertreten wurde,
widerlegt worden. Entweder wird gegenüber Nichtmitglie-
dern diskriminiert, dann ist der Regionalismus nicht offen.
Oder die Regelungen sind nicht bindend. Dann kann man
sie auch gleich lassen. 

Wichtig sind zwei weitere Aspekte: zum einen der psycho-
logisch negative Effekt auf dynamische Länder, wie China,
Indien und Brasilien, ausgeschlossen zu werden bzw. nur
zu den Bedingungen von TAFTA beitreten zu können. Blair
House ließe grüßen. Zum anderen ist die Gefahr nicht von
der Hand zu weisen, dass sich die beiden TAFTA-Partner in
der Frage von unerlaubten Exportbeihilfen oder Wechsel-
kursmanipulation zu einer gemeinsamen harten Position ge-
genüber den asiatischen Ländern verständigen, sozusa-
gen als Preis dafür, dass der Boeing-Airbus-Streit beigelegt
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wird. In den USA wird eine derartige harte Haltung verlangt,
und auch in der EU gibt es politische Stimmen, die sich mit
IWF-Analysen zu dem, was marktgerechte Wechselkurse
sein könnten und was nicht, nicht zufrieden geben wollen,
sondern Sanktionen verlangen. Die ultralockere Geldpolitik
der japanischen Regierung unter Premierminister Abe, die
den Yen abwerten und Besorgnisse in Südkorea um den
Verlust von Wettbewerbsfähigkeit aufkommen ließ, hat die-
se Diskussion jüngst neu entfacht. 

In summa ist der Einstieg in eine TAFTA in meiner Sicht
nicht allein der Sargnagel für die Doha-Runde. Er ist auch
gleichbedeutend mit einem endgültigen Ansehensverlust der
WTO und eine weitere Degradierung von »global governan-
ce«. Wer immer die Nachfolge von Pascal Lamy als WTO-
Generaldirektor antritt, sie/er könnte dies nicht unter schlech-
teren Vorzeichen tun. Die asiatischen Länder werden rea-
gieren, und zwar nicht positiv. Ob sich am Ende dann zwei
oder drei Freihandelszonen gegenüberstehen, wie es Paul
Krugman 1989 mit seiner berühmten Frage »Is Bilateralism
Bad?« beschrieben hat, ist offen. Klar ist nur, dass über Jah-
re wertvolle Verhandlungsressourcen im multilateralen Be-
reich verschwendet wurden und dass Unternehmen in aller
Welt nur hoffen können, dass die technologisch bedingten
Rückgänge in den Transaktionskosten im Welthandel groß
genug sind, um Friktionen im Welthandel möglichst gering
zu halten. Die Politik ist offensichtlich nicht mehr bereit, die-
se Aufgabe auf multilateraler Ebene zu übernehmen.
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